
 
 
 
 
Ihre Anfrage / Ihr Interesse  
Reise Skoda Werksbesichtigung  
Mlada Boleslav mit Aufenthalt in Prag 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Reisen zum Skoda Werk nach Mlada 
Boleslav.  Nachfolgend einige Informationen zum Angebot. 
 
Das Hotel: 
Das 4 **** Hotel Courtyard Marriott Flora  liegt  im Zentrum von Prag nur 5 Minuten 
mit Metro und/oder Straßenbahn zum Wenzelplatz. Nähere Informationen sehen Sie 
dazu auf den folgenden Seiten. Buchungen sind abhängig von Verfügbarkeit unserer 
Zimmerkontingente zum Buchungszeitpunkt.  
 
Die Werksbesichtigung:   
Dauer der Werksbesichtigung ca. 3 Stunden  inkl. Multimediashow,  
Werkshallenbesichtigung und Museumsbesuch.  Fahrt nach Mlada Boleslav mit 
eigenem Fahrzeug. Sollten Sie keinen unserer vorgebuchten Termine (soweit bei 
Buchungsanfrage noch verfügbar) buchen, fragen wir Ihren Wunschtermin im Werk 
nach Verfügbarkeit ab. 
 
Ihre Anmeldung:  
Für die Anmeldung benutzen Sie bitte das beigefügte Anmeldeformular oder senden 
uns alle buchungsrelevanten Angaben zum Termin inkl. Ihrer Anschrift, 
Telefonnummer und Namen der Reisenden per Email oder Post zu.  
 
Sonstige Ausflüge und Transfers: 
Gerne bieten wir Ihnen weitere Ausflüge, Transfers und Arrangements in und um 
Prag an. Siehe dazu beiliegende Information mit Angeboten und Preisen.  
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
T.J.K. -TOURS Events and more...... 
 
 
 
ÜBER UNS:    
T.J.K. -TOURS Events and more......ist Spezialveranstalter. Wir arbeiten seit vielen Jahren für 
verschiedene Unternehmen der Wirtschaft. Eine langjährige Geschäftsbeziehung verbindet uns mit 
Skoda Auto Deutschland. Wir arrangieren zum Beispiel Kundenbindungsmaßnahmen für Endkunden, 
Reisen für Skoda-Partner zur Werksbesichtung. Regelmäßig finden Sie unsere Angebote in den 
Ausgaben der SKODA EXTRATOUR. 
 
 
 

T.J.K. - TOURS Jürgen Kampf Industriestraße 4 A, 63584 Gründau-Rothenbergen 
Tel.: +49/6051/47 3808 Fax: +49/6051/47 48 51 Email: info@kampf.net Internet: www.kampf.net 

Steuer Nr. FA Gelnhausen 01983331071 Umsatzsteuer-Id.-Nr.: DE111952659 
Es gelten die allgemeinen Reise- und Geschäftsbedingungen von T.J.K. Gerichtsstand ist Gelnhausen 



 
 

 

Reise nach Mlada Boleslav 
mit Aufenthalt in Prag 

 
(gültig vom Februar 2010 bis August 2010 (ohne 

Feiertage)) 
 
LEISTUNGEN:   

�  2x Übernachtungen 4 Sterne Courtyard Marriott Flora 
Zimmer Du/Bad/WC, Telefon, TV, Klimaanlage etc. 

�  2x Frühstücksbuffet 
�  2 Nächte Parkplatz in bewachter Hotelgarage  
�  Skoda Werksbesichtigung 
�  Reisepreissicherungsschein der R+V Versicherung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

20.02.2010 22.02.2010
17.04.2010 19.04.2010
15.05.2010 17.05.2010
22.05.2010 24.05.2010
29.05.2010 31.05.2010
05.06.2010 07.06.2010
12.06.2010 14.06.2010
19.06.2010 21.06.2010
26.06.2010 28.06.2010
24.07.2010 26.07.2010
31.07.2010 02.08.2010
07.08.2010 09.08.2010
14.08.2010 16.08.2010
21.08.2010 23.08.2010
28.08.2010 30.08.2010

Arrangementpreis im Doppelzimmer - pro Person                          
/ eigene An- & Abreise

50,-€ Zusatzübernachtung pro Person + Nacht

EZ-Zuschlag: 90€
Preis gilt bei:  mind. 2 erwachsenen 
Reisenden

115 €
115 €

115 €

Hinweis: Andere Termine nur auf Anfrage!

Preis
100 €
115 €

Termine

115 €
115 €
115 €
115 €

100 €
100 €

100 €
100 €
100 €
100 €



 
 

 
PROGRAMMVORSCHLAG: 

 
Samstag:      Anreise in eigener Regie nach Prag. Ankunft in Prag und Bezug der 

Zimmer. Übernachtung im 4 Sterne Courtyard Marriott Flora.  
 
Sonntag:  Frühstücksbuffet. Wir schlagen vor: Ganztägig Zeit für Besichtigungen 

(nicht im Reisepreis beinhaltet) in der Prager Altstadt, der Kleinseite 
und der berühmten Prager Burg. Übernachtung im 4 Sterne Courtyard 
Marriott Flora. 

 
Montag:   Frühstücksbuffet; Check-Out; Fahrt im eigenen Fahrzeug vom Hotel 

zum Skoda-Werk nach Mlada Boleslav (ca. 40 Min.). Eine Multimedia 
Präsentation führt in die Geschichte der Marke Skoda ein. 
Besichtigung der Produktionshallen. Ein Rundgang durch das Skoda 
Museum in der Historischen Werkshalle. Rückreise zu den 
Ausgangsorten in eigener Regie.  

-Programmänderungen vorbehalten- 
 
Wichtiger Hinweis zum Werksbesuch:  
Bitte ca. 30 Minuten vor Anfang der Werksbesichtigung im Welcomebereich des 
Werks mit Voucher anmelden.  
 
Fotografieren – Aufnahmen für Privatzwecke (ohne Nutzung eines Stativs) sind im 
Museum gestattet. Das Fotografieren und die Nutzung von Mobiltelefonen im Werk 
Škoda Auto ist strengstens verboten. Vor der Besichtigung ist der Besucher 
verpflichtet, jedwede größere Gepäckstücke, Rucksäcke, Regenschirme und weitere 
Gegenstände in der Garderobe abzugeben. Organisierte Museumsbesichtigungen 
mit Führung sind nur in Begleitung eines Führers des Besucherdienstes gestattet. 
Besucher unter Drogen-, Alkoholeinfluss, in schmutziger Kleidung usw. können nicht 
an der Besichtigung teilnehmen. Terminänderung auf Grund einer internen 
Veranstaltung vorbehalten. 
 
Hinweise für die Anreise: 
von Westen kommend ist die Autobahn nun durchgängig bis Prag befahrbar – von 
Osten und Norden kommend hat die Autobahnumfahrung Dresden für eine 
erhebliche Verkürzung der Fahrtzeit gesorgt. 

 



 
 

Courtyard Marriott Flora **** - Prague 
 
Lage:  Das Hotel liegt gegenüber dem modernen Flora 
Shopping Zentrum  (inklusive U-Bahn) Anschluss, ca.  
2km zum Wenzelplatz in Prag entfernt. 
 
Ausstattung:  4 Sterne Hotel mit 161 geräumigen, 
modernen und ruhigen Gästezimmer mit Radio TV, 
Klimaanlage. WiFi (gegen Gebühr) Parkhaus in den 
Untergeschossen.  
 
Angenehme Atmosphäre im mediterranen Bistro „Purple 
Basil“ mit offener Küche, lebhaftem Barbereich und einer 
Lounge mit einzigartigem Kamin für Frühstück, Mittag- 
und Abendessen geöffnet. 
 
Purple Bar: Cocktails und das weltberühmte 
tschechische Bier werden in freundlicher Atmosphäre am 
offenen Kamin serviert. 
 
Courtyard by Marriott Prague Flora **** 
Lucemburska Street 46 - Prague 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ŠKODA AUTO MUSEUM - MLADA BOLESLAV 
 

Grundinformationen zur Buchung von Besichtigungen der Fa. Škoda Auto und des 
Škoda Auto Museums: 
 
Die Werksbesichtigungen werden von Montag bis Freitag von 09.00 bis 17.00 Uhr 
veranstaltet. An der Werksbesichtigung können nur Personen teilnehmen, die älter 
als 12 Jahre sind.  
 
Eine Standardbesichtigung dauert 3 Stunden (1,5 Stunden Besichtigung des Škoda 
Auto Museums verbunden mit einem kurzen Film und weitere 1,5 Stunden für die 
Werksbesichtigung von Škoda Auto (zwei Produktionsstätten). 
 
Der Termin Ihres Besuches muss immer mit T.J.K. Tours vereinbart werden.  
 
In den Museumsräumen befindet sich die „Rallye Bar“, die Imbiss und Verköstigung 
anbietet.  

Wichtiger Hinweis zum Werksbesuch:  
Bitte ca 30 Minuten vor Anfang der Werksbesichtigung im Welcomebereich des 
Werks mit Voucher anmelden.  
 
Fotografieren – Aufnahmen für Privatzwecke (ohne Nutzung eines Stativs) sind im 
Museum gestattet. Das Fotografieren und die Nutzung von Mobiltelefonen im Werk 
Škoda Auto ist strengstens verboten. Vor der Besichtigung ist der Besucher 
verpflichtet, jedwede größere Gepäckstücke, Rucksäcke, Regenschirme und 
weitere Gegenstände in der Garderobe abzugeben. Organisierte 
Museumsbesichtigungen mit Führung sind nur in Begleitung eines Führers des 
Besucherdienstes gestattet. Besucher unter Drogen-, Alkoholeinfluss, in 
schmutziger Kleidung usw. können nicht an der Besichtigung teilnehmen. 
Terminänderung auf Grund einer internen Veranstaltung vorbehalten. 



REISETEILNEHMER:

Name:

Vorname:

Begleitperson im DZ:

Strasse:

PLZ / Ort:

Telefon / E-Mail:

Wunsch-Termin:

Ausweich-Termin:

Datum / Unterschrift:

X Allgemeine Reisebedingungen erhalten!

Ihre Nachricht an uns:
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Ausflug / 
Leistung

Beschreibung

Mini-
Stadtrundfahrt

Dauer 1 Stunde - Busrundfahrt durch das 
Zentrum und das historische Viertel, Kleinseite, 
das Jüdische Viertel. Erklärung per Kopfhörer 
(Deutsch)

13 €

Miniplus-
Stadtrundfahrt

Dauer 2 Stunden - Busrundfhart durch das 
zentrum mit Altstadt, Karlsbrücke, Kleinseite, ca. 
45 Min. Zeit auf der Prager burg für Besichtigung 
auf eigen Faust auf der Burg z.B. Veits Doms 
(Eintritt nicht im Preis enthalten) Weiterfahrt zur 
Altstadt zum Altstädter ring. Erklärung über 
Kopfhörer in Deutsch.

19 €

Maxi-
Stadtrundfahrt 
und Rundgang

Dauer 3 ½ Stunde – Rundgang durch Altstadt, 
Jüdisches Viertel. Fahrt vorbei an Wenzelplatz, 
Nationalmuseum,  Ausblick auf Kleinseite, 
Karlsbrücke und  Prager Burg den Hradschin. 
Rundgang durch die Gärten der Burg, 
Besichtigung des Veits Dom. ca. 50 Minuten  
Aufenthalt auf der Burg. Weiterfahrt zur 
Kleinseite und Kampa Halbinsel. Zu Fuß über 
die Karlsbrücke und weiter in die Altstadt, dem 
jüdischen Viertel. Die Tour endet am Altstädter 
Ring vor der Astronomischen Uhr. 

32 €

Segway City Tour

Dauer 2 Stunden - die modernste Fortbewegung 
in der Prager Altstadt. Geführte SEGWAY-
TOUR im Stadtgebiet mit Guide (nur engl. 
sprachig) 

59 €

Ausflug zur Burg 
Karlstein

Dauer 3 - 4 Stunden 42 €

Ausflug zur Burg 
Konopiste

Dauer 3 - 4 Stunden 42 €

Privater 
Stadtführer

Dauer 3 Stunden (max. 5 Personen)
ins. 80 € (für 

max. 5 
Personen)

Privater 
Stadtführer

Dauer 6 Stunden (max. 5 Personen)
ins. 145 € 

(für max. 5 
Personen)

Datum / Unterschrift (Anmelder):

Private Stadtführer - Deutschsprachig

Ihre Nachricht an uns:

Zusätzlich  buchbare Leistungen:

Stadtrundfahrten und geführte Stadtrundgänge

Preise p.P.

Bitte 
Wunschdatum 

eingeben 
(Änderung 

vorbehalten)

Anzahl  der zu 
buchenden 
Personen
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Ausflug / 
Leistung

Beschreibung

Moldau - 
Schiffsfahrt - 
tagsüber

Dauer 1 Stunde 16 €

Moldau - 
Schiffsfahrt mit 3-
Gang 
Mittagessen

Dauer 2 Stunden 30 €

Moldau - 
Schiffsfahrt - 
abends

Dauer 2 Stunden 22 €

Moldau - 
Schiffsfahrt mit 3-
Gang 
Abendessen

30 €

Moldau - 
Schiffsfahrt 
Abends-mit 
Abendessen

Dauer 2 Stunden 30 €

Folkloreabend
mit Abendessen, Getränke, Folklore Show, inkl. 
Transfer Hotel-Folklore-Hotel

45 €

Transfer Mlada 
Boleslav

Dauer max. 4 Stunden: Hotel in Prag zum Skoda 
Werk nach Mlada Boleslav und anch 3 Stunden 
zurück zum Hotel (Preis max. 3 Personen)

ins. 140 € 
(max. 3 

Personen)

Transfer Bahnhof
Hotel - Bahnhof - Hotel (Preis max. 2 
Personenn)

ins. 59 € 
(max. 2 

Personen)

Transfer 
Flughafen

Flughafen Prag - Hotel - Flughafen Prag (Preis 
max. 2 Personen)

ins. 70 € 
(max. 2 

Personen)

Limousine
Mercedes C Klasse / Jaguar / o.ä.) mit Fahrer, 3 
Stunden inkl. 100km (Preis max. 3 Personen)

ins. 140 € 
(max. 3 

Personen)

Limousine
Mercedes C Klasse / Jaguar / o.ä.) mit Fahrer, 6 
Stunden inkl. 150km (Preis max. 3 Personen)

ins. 345 € 
(max. 3 

Personen)
Sonderfahrten nach Marienbad, Franzens Bad, Karlsbad, Pilsen usw. auf Anfrage

Ihre Nachricht an uns:

Datum / Unterschirft (Anmelder):

Folkloreveranstaltungen

Transfers und Limousinen Service

weitere zusätzlich buchbare Leistungen:

Schiffsfahrten auf der Moldau

Preise p.P.

Bitte 
Wunschdatum 

eingeben 
(Änderung 

vorbehalten)

Anzahl  der zu 
buchenden 
Personen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die Allgemeinen Reise- und Geschäftsbedingungen 
Abschluss des Reisevertrages: 1.1 Mit der Anmeldung bieten Sie T.J.K. Tours Jürgen Kampf  (im folgenden nur 
T.J.K. genannt) den Abschluss eines Reisevertrages verbindlich an. Die Anmeldung kann nur schriftlich 
vorgenommen werden. Sie erfolgt durch den Anmelder und auch für alle in der Anmeldung mit aufgeführten 
Teilnehmer, für deren Vertragsverpflichtungen der Anmelder wie für seine eigenen Verpflichtungen durch 
ausdrückliche und gesonderte Erklärung haftet. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch T.J.K. zustande. Die 
Annahme bedarf keiner bestimmten Form. Bei oder unmittelbar nach Vertragsabschluss wird der Veranstalter dem 
Kunden die Reisebestätigung aushändigen. Bei Buchung über ein Reisebüro wird die Reisebestätigung dorthin 
übermittelt. 
2. Bezahlung:  Mit Vertragsabschluss ist der Reisepreis gegen Aushändigung der Sicherungsscheine zu zahlen. Bei 
Buchung über einen Vermittler ist der Reisepreis (abzüglich Anzahlung) bei Abholung der Reiseunterlagen im 
Reisebüro (spätestens eine Woche vor Reiseantritt) zu zahlen. Erfolgt die Buchung direkt bei T.J.K , so ist die 
Restzahlung drei Wochen vor Reiseantritt direkt dorthin zu leisten. Die Reiseunterlagen werden nach 
Zahlungseingang versandt. Auf Wunsch werden Reiseunterlagen auch per Nachnahme zugestellt oder gegen 
Barzahlung am Sitz des Veranstalters ausgehändigt. Die Möglichkeit der Einzelvereinbarung bleibt vorbehalten. Die 
Reiseunterlagen werden nach vollständiger Zahlung des Reisepreises sofort versandt.  
3. Leistung: Ohne schriftliche Bestätigung von T.J.K. sind Reisebüros nicht berechtigt, Abänderungen oder Zusagen 
zu treffen, die von den Reisebedingungen oder Leistungsbeschreibungen des Prospektes abweichen. Sonderwünsche, 
die über den Inhalt des Kataloges hinausgehen, dürfen nur dann von dem buchenden Reisebüro entgegengenommen 
werden, wenn diese ausdrücklich als unverbindlich bezeichnet und von T.J.K. anerkannt werden. 
4. Leistungs- und Preisänderungen: 
4.1. Änderungen oder Abweichungen einzelner Reiseleistungen von dem vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die 
nach Vertragsabschluss notwendig werden und von T.J.K. nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der 
gebuchten Reise nicht beeinträchtigen; Änderungen im Flugplan bleiben T.J.K. vorbehalten. Eventuelle 
Gewährleistungsansprüche bleiben unberührt, soweit die geänderten Leistungen mit Mängeln behaftet sind. 4.2. 
T.J.K .ist verpflichtet, den Kunden über Leistungsänderungen oder Abweichungen unverzüglich in Kenntnis zu 
setzen. Gegebenenfalls wird T.J.K. dem Kunden eine kostenlose Umbuchung oder einen kostenlosen Rücktritt 
anbieten. 4.3. T.J.K. behält sich vor, die ausgeschriebenen und mit der Buchung bestätigten Preise im Fall der 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren 
oder eine Änderung der für die betreffende Reise geltenden Wechselkurse, in dem Umfang zu ändern, wie sich die 
Erhöhung der Beförderungskosten oder der Abgaben für bestimmte Leistungen pro Person bzw. pro Sitzplatz auf den 
Reisepreis auswirkt, sofern zwischen Vertragabschluss der Reisebestätigung beim Kunden und dem vereinbarten 
Reisetermin mehr als vier Monate liegen. 4.4. Liegt der Reisetermin später als vier Monate nach Vertragsabschluss, 
so ist T.J.K. berechtigt, eine Preiserhöhung vorzunehmen, wenn diese auf Umständen beruht, die erst nach 
Vertragsabschluss eingetreten sind und nicht vorhersehbar waren (Erhöhung von Treibstoffkosten, von öffentlichen 
Abgaben, wie z.B. Steuern oder Gebühren). Erhöht sich der Reisepreis um mehr als 5%, so ist der Reisende 
berechtigt, ohne Zahlung des Entgeltes vom Vertrag zurückzutreten. Der Rücktritt ist unverzüglich gegenüber T.J.K. 
oder dem buchenden Reisebüro schriftlich anzuzeigen.  
5. Rücktritt durch den Reisenden, Umbuchungen oder Ersatzpersonon: 
5.1. Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn von der Reise zurücktreten. Maßgeblich ist der Zugang der 
Rücktrittserklärung bei T.J.K.. Dem Kunden wird empfohlen, den Rücktritt schriftlich zu erklären. 5.2. Tritt der 
Kunde vom Reisevertrag zurück oder tritt er die Reise nicht an, kann T.J.K. Aufwendungsersatz nach Maßgabe 
folgender pauschalierter Stornokosten je angemeldeten Teilnehmer verlangen (Einwendungen des Reisenden gegen 
die Höhe des Schadens sind dadurch nicht ausgeschlossen). Bis zum 30. Tag vor Abreise 10% des Pauschalpreises 
(mindestens Euro 26,--) zzgl. der für eventuell abgeschlossene Reiseversicherungen fälligen Versicherungsprämien 
und aller eventuell anfallenden Kosten für Telefon, Telegramm, Telex usw.; ab 29. Tag bis 22. Tag vor Reisebeginn 
15% des Pauschalpreises zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; ab 21. Tag bis 15. Tag vor Reisebeginn 25% des 
Pauschalpreises zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; ab 14. Tag bis 7. Tag vor Reisebeginn 40% des 
Pauschalpreises zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; ab 6. Tag bis 1. Tag vor Abreise 60% des Pauschalpreises 
zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; no show am Abreisetag 100% des Pauschalpreises zzgl. der oben genannten 
Zusatzkosten. Abwei- chende Reisebedingungen für Camping-Flüge, Einbucher-Flüge und Flugpauschalreisen mit 
Linienflügen: Bis zum 22. Tag vor Abreise 51,-- pro Person, zuzüglich der für eventuell abge- schlossene 
Reiseversicherungen fälligen Versicherungsprämien und aller eventuell anfallender Kosten für Telefon, Telegramm, 
Telefax etc.; ab 21. Tag bis 15. Tag vor Abreise 25% des Reise- preises, mindestens jedoch Euro 51,- pro Person, 
zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; ab 14. Tag bis 7. Tag vor Abreise 40% des Reisepreises, mindestens jedoch 
Euro 51,- pro Person, zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; ab 6. Tag bis 4. Tag vor Abreise 60% des Reisepreises, 
mindestens jedoch Euro 51,-- pro Person, zzgl. der oben genannten Zusatzkosten; ab 3. Tag vor Abreise und bei 
Nichterscheinen zum Abflug 100% des Reisepreises, zzgl. der oben genannten Zusatzkosten. 5.3. Werden auf 
Wunsch des Kunden nach der Buchung der Reise für einen Termin, der innerhalb des zeitlichen Geltungsbereiches 
der Reiseausschreibung liegt, Änderungen hinsichtlich des Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes, des Reiseantritts, 
der Unterkunft, der Verpflegungsart oder der Beförderungsart vorgenommen (Umbuchungen), wird T.J.K .bis zum 
30. Tag vor Reisebeginn eine Gebühr von Euro 51,-- pro Reiseteilnehmer erheben. Bei derartigen Umbuchungen 
nach diesem Termin kann T.J.K. Aufwendungsersatz entsprechend der Regelung für  Rücktritte verlangen. 5.4. Bis 
zum Reisebeginn kann der Reisende verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die Rechte und Pflichten aus dem 
Reisevertrag eintritt. In diesem Falle ist für die Änderung der Reiseunterlagen ein Betrag in Höhe von Euro 100,-- 
pro Umbuchung auf Dritte durch den Vertragsschließenden zu zahlen. Der Reiseveranstalter kann dem Eintritt des 
Dritten widersprechen, wenn dieser den besonderen Reiseerfordernissen nicht genügt oder seine Teilnehme 
gesetzliche Vorschriften entgegenstehen. Tritt ein Dritter in den Vertrag ein, so haften er und der Reisende dem 
Reiserveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis und die durch den Eintritt des Dritten entstehenden 
Mehrkosten. 
6. Nicht in Anspruch genommene Leistungen: Nimmt der Reisende einzelne Reiseleistungen infolge vorzeitiger 
Rückreise oder sonstigen zwingenden Gründen nicht in Anspruch, so wird sich der Reiseveranstalter bei den 
Leistungsträgern um Erstattung der ersparten Aufwendungen bemühen. Diese Verpflichtung entfällt, wenn es sich 
um völlig unerhebliche Leistungen handelt oder einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen 
entgegenstehen.  
7. Rücktritt und Kündigung durch T.J.K.: 
T.J.K. kann in folgenden Fällen vor Antritt der Reise vom Reisevertrag zurücktreten oder nach Antritt der Reise den 
Reisevertrag kündigen: a) Ohne Einhaltung der Frist Wenn der Reisende die Durchführung der Reise ungeachtet 
einer Abmahnung von T.J.K. nachhaltig stört oder wenn er sich in solchem Maße vertragswidrig verhält, dass die 
sofortige Aufhebung des Vertrages gerechtfertigt ist. Kündigt T.J.K., so behält T.J.K. den Anspruch auf den 
Reisepreis. T.J.K. muss sich jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen 
lassen, die T.J.K. aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genommenen Leistungen erlangt, 
einschließlich der T.J.K. von den Leistungsträgern gutgebrachten Beträge. b) Bis 2 Wochen vor Reiseantritt bei 
Nichterreichen einer ausgeschriebenen oder behördlichen festgelegten Mindestteilnehmerzahl, wenn in der 
Reiseausschreibung für die entsprechende Reise auf eine Mindestteilnehmerzahl hingewiesen wird. In diesem Fall 
verpflichtet sich T.J.K., den Kunden unverzüglich nach Eintritt der Voraussetzung für die Nichtdurchführung der 
Reise in Kenntnis zu setzen und ihm die Rücktrittserklärung unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde erhält den 
eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Sollte bereits zu einem früheren Zeitpunkt ersichtlich sein, dass die 
Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht werden kann, wird T.J.K. den Kunden davon unterrichten.  
c) Bis 4 Wochen vor Reiseantritt  Wenn die Durchführung der Reise nach Ausschöpfung aller Möglichkeiten für 
T.J.K. deshalb nicht zumutbar ist, weil das Buchungsaufkommen für die Reise so gering ist, dass die T.J.K. im Falle 
der Durchführung der Reise entstehende Kosten eine Überschreitung der wirtschaftlichen Opfergrenze bezogen auf 
diese Reise bedeuten würde. Ein Rücktrittsrecht von T.J.K. besteht jedoch nur, wenn T.J.K. die dazu führenden 
Umstände nicht zu vertreten hat (z.B. keine Kalkulationsfehler) und wenn T.J.K. die zum Rücktritt führenden 
Umstände nachweist und dem Reisenden ein vergleichbares Ersatzangebot unterbreiten hat. Wird die Reise aus 
diesem Grund abgesagt, so erhält der Kunde den eingezahlten Reisepreis unverzüglich zurück. Zusätzlich wird ihm 
sein Buchungsaufwand pauschal mit Euro 10,-- erstattet, sofern er sich von seinem Ersatzangebot des 
Reiseveranstalters keinen Gebrauch macht. 
8. Aufhebung des Vertrages wegen außergewöhnlicher Umstände: 
Wird die Reise infolge bei Vertragsabschluss nicht voraussehbarer höherer Gewalt erheblich erschwert, gefährdet 
oder beeinträchtigt, so können sowohl der Reiseveranstalter als auch der Reisende den Vertrag kündigen. Wird der 
Vertrag gekündigt, so kann T.J.K .für die bereits erbrachten oder zu Beendigung der Reise noch zu erbringenden 
Reiseleistungen eine angemessene Entschädigung verlangen. Weiterhin ist der Reiseveranstalter verpflichtet, die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, insbesondere, falls der Vertrag die Rückbeförderung sind von den Parteien je 
zur Hälfte zu tragen. Im Übrigen fallen die Mehrkosten dem Reisenden zur Last.  
9. Haftung von T.J.K. :  9.1. T.J.K. haftet im Rahmen der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen Kaufmanns für: 1. die 
gewissenhafte Reisevorbereitung; 2. die sorgfältige Auswahl und Überwachung der Leistungsträger; 3. die 
Richtigkeit der Leistungsbeschreibung: 4. die ordnungsgemäße Erbringung der vertraglich vereinbarten 
Reiseleistungen. 9.2 T.J.K. haftet für ein Verschulden der mit der Leistungserbringung betrauten Person. 9.3 wird im 
Rahmen einer Reise oder zusätzlich zu dieser eine Beförderung im Linienverkehr erbracht und dem Reisenden 
hierfür ein entsprechender Beförderungsausweis ausgestellt, so handelt es sich hierbei um Fremdleistungen, die 
durch T.J.K. lediglich vermittelt wurden. Daher haftet T.J.K. nicht für die Erbringung der Beförderungsleistung 
selbst. Sollte die Vermittlung fehlerhaft sein, so sind die Beförderungsbestimmungen dieses Unternehmens wie die 
auf den Unternehmer zutreffenden Gesetze auch als Haftungsgrundlage für Ansprüche des Reisenden anzunehmen. 
Die Beförderungsbestimmungen des Unternehmens sind dem Reisenden auf dessen Wunsch hin zugänglich zu 
machen.  
10. Gewährleistung: a) Abhilfe : Wird die Reise nicht vertragsmäßig erbracht, so kann der Reisende Abhilfe 
verlangen. T.J.K. kann die Abhilfe verweigern, wenn sie einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. T.J.K. kann 

auch in der Weise Abhilfe schaffen, dass T.J.K. eine gleichwertige Ersatzleistung erbringt. b) Minderung des 
Reisepreises  : Für die Dauer einer nicht vertragsmäßigen Erbringung der Reise kann der Reisende eine 
entsprechende Herabsetzung des Reisepreises verlangen (Minderung). Der Reisepreis ist in dem Verhältnis 
herabzusetzen, in welchem zur Zeit des Verkaufs der Wert der Reise in mangelfreiem Zustand zu dem wirklichen 
Wert gestanden haben würde. Die Minderung tritt nicht ein, soweit es der Reisende schuldhaft unterlässt, den Mangel 
anzuzeigen. c) Kündigung des Vertrages : Wird eine Reise infolge eines Mangels erheblich beeinträchtigt und leistet 
der Reiseveranstalter innerhalb einer angemessenen Frist keine Abhilfe, so kann der Reisende im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen den Reisevertrag – in seinem eigenen Interesse und aus Beweissicherungsgründen 
zweckmäßig durch schriftliche Erklärung – kündigen. Dasselbe gilt, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines 
Mangels aus wichtigem, dem Reiseveranstalter erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist. Der Bestimmung einer Frist 
für die Abhilfe bedarf es nur dann nicht, wenn Abhilfe unmöglich ist oder vom Reiseveranstalter verweigert wird 
oder wenn die sofortige Kündigung des Vertrages durch ein besonderes Interesse des Reisenden gerechtfertigt wird 
Er schuldet dem Reiseveranstalter den auf die in Anspruch genommenen Leistungen entfallenden Teil des 
Reisepreises, sofern diese Leistungen für ihn von Interesse waren. d) Schadenersatz :  Sofern T.J.K. einen Umstand 
zu vertreten hat, der zu einem Mangel der Reise führt, kann der Reisende Schadenersatz verlangen. e) 
Abtretungsverbot : Der Vertragspartner von T.J.K. und die Mitreisenden sind nicht berechtigt, 
Gewährleistungsansprüche an Mitreisende abzutreten.  f) Anmeldung und Ausschlussfrist:  
Gewährleistungsansprüche nach § 651 c-f hat der Vertragspartner innerhalb eines Monats nach vertraglich 
vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem Veranstalter geltend zu machen. Eine Anmeldung der 
Ansprüche bei dem reisevermittelnden Reisebüro genügt ausdrücklich nicht, ebenso wenig ist die örtliche 
Reiseleitung berechtigt, Ansprüche gegen den Veranstalter entgegenzunehmen oder anzuerkennen.  
11. Beschränkung der Haftung: 11.1 Die vertragliche Haftung von T.J.K. ist auf den dreifachen Reisepreis 
beschränkt, a) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird oder b) 
soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens eines 
Leistungsträgers verantwortlich ist. 11.2 T.J.K. haftet nicht für Leistungsstörungen im Zusammenhang mit 
Leistungen, die als Fremdleistung lediglich vermittelt werden (z.B. Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, 
Ausstellungen usw.) und die in der Reiseausschreibung ausdrücklich als Fremdleistung gekennzeichnet werden. 11.3 
Ein Schadenersatzanspruch gegen T.J.K. ist insoweit beschränkt, als aufgrund gesetzlicher Vorschriften, die auf die 
von einem Leistungsträger zu erbringenden Leistungen anzuwenden sind, ein Anspruch auf Schadenersatz gegen den 
Leistungsträger nur unter bestimmten Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann. 11.4 
Kommt T.J.K. die Stellung eines vertraglichen Luftfrachtführers zu, so regelt sich die Haftung nach den 
Bestimmungen des Luftverkehrsgesetzes in Verbindung mit dem internationalen Abkommen von Warschau, Den 
Haag, Guadalajara und den Montrealer Vereinbarungen (nur für Flüge nach den USA und Kanada). Das Warschauer 
Abkommen beschränkt in der Regel die Haftung des Luftfrachtführers für Tod oder Körperverletzung sowie für 
Verlust und Beschädigung von Gepäck. Sofern T.J.K. in anderen Fällen Leistungsträger ist, haftet T.J.K. nach den für 
diese geltenden Bestimmungen.  
12. Mitwirkungspflicht: 12.1 Der Reisende ist verpflichtet, bei aufgetretenen Leistungsstörungen im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen mitzuwirken, eventuelle Schäden zu vermeiden oder geringer zu halten. 12.2 Der 
Reisende ist insbesondere verpflichtet, seine Beanstandungen unverzüglich der örtlichen Reiseleitung zur Kenntnis 
zu geben. Diese ist beauftragt, für Abhilfe zu sorgen, sofern dies möglich ist. Unterlässt der Reisende schuldhaft, 
einen Mangel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf Minderung nicht ein.  
13. Ausschluss von Ansprüchen und Verjährung: 13.1 Ansprüche wegen nicht vertragsgemäßer Erbringung der 
Reise hat der Reisende innerhalb eines Monats nach vertraglich vorgesehener Beendigung der Reise gegenüber dem 
Reiseveranstalter geltend zu machen. Nach Ablauf der Frist kann der Reisende Ansprüche geltend machen, wenn er 
ohne Verschulden an der Einhaltung der Frist gehindert worden ist. 13.2 Ansprüche des Reisenden verjähren in 
einem Jahr. Die Verjährung beginnt mit dem Tag, an dem die Reise dem Vertrag nach enden soll, spätestens jedoch 
mit der Ablehnung der Gewährleistungsansprüche durch den Veranstalter. Ansprüche auf Schadenersatz wegen 
Körperverletzung oder Tötung des Reisenden verjähren ebenfalls gemäß § 651, Abs.2 BGB nach einem Jahr. 13.3 
Bei Gruppenreisen ist jeder einzelne Reisende aktivlegitimiert; hiernach ist jeder einzelne Vertragspartner gehalten, 
eigene Ansprüche bei T.J.K. anzumelden. Abtretung von Reisegewährleistungsansprüchen auch an Mitreisende 
und/oder mitreisende Familienangehörige wie Ehegatten sind ausgeschlossen. Dies gilt auch bei prozessualer 
Geltendmachung.  
14. Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften: 14.1 Sofern es T.J.K. möglich ist, wird T.J.K. den Kunden über 
wichtige Änderungen der in der Reiseausschreibung wiedergegebenen allgemeinen Vorschriften vor Antritt der 
Reise informieren.14.2 T.J.K. ist verpflichtet, den Reisenden über Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften zu 
unterrichten, sofern diese bekannt sind oder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt bekannt sein 
müssten. Reisende, die nicht im Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit sind, haben sich bei ihrem zuständigen 
Konsulat zu erkundigen. 14.3 Sollten Einreisevorschriften einzelner Länder vom Reisenden nicht eingehalten 
werden, oder sollte ein Visum durch das Verschulden des Reisenden nicht rechtzeitig erteilt werden, so dass der 
Reisende deshalb an der Reise verhindert ist, kann T.J.K. den Reisenden mit entsprechenden Gebühren belasten.  
15. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen: Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen des Reisevertrages hat 
nicht die Unwirksamkeit des gesamten Reisevertrages zur Folge, ebenso wenig wie die Unwirksamkeit einzelner 
Bestimmungen dieser Bedingungen die Unwirksamkeit der Gesamtheit dieser Bedingungen nach sich zieht.  
16. Versicherung: Eine Reiserücktrittkostenversicherung ist nicht im Preis eingeschlossen. Der Abschluss ist 
ratsam. Darüber hinaus empfiehlt sich der Abschluss eines Versicherungspaketes. 
17. Datenschutz: Personenbezogene Daten, die zur Abwicklung des Reisevertrages zur Verfügung gestellt werden, 
sind gem. Bundesdatenschutzgesetz gegen missbräuchliche Verwendung geschützt. 
18. Gerichtsstand: Der Reisende kann den Veranstalter nur an dessen Sitz verklagen. Für Klagen des 
Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist der Wohnsitz des Reisenden maßgebend, es sei denn, die Klage richtet 
sich gegen Vollkaufleute oder Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben, oder gegen 
Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort ins Ausland verlegt 
haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist; in 
diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgebend.  
19. Schlussbestimmung: 19.1 Reisezeiten: Die im Prospekt angegebenen Reisezeiten müssen nicht mit etwaigen 
Saisonzeiten in den Zielgebieten oder Hotels übereinstimmen. 19.2 Gepäck: Jeder zahlende Gast kann 20 kg 
Reisegepäck frei mitnehmen. (Ausnahmen dazu werden gesondert vereinbart und mitgeteilt). Schäden infolge von 
Verlust, Beschädigung oder Fehlleitung von Gepäck sind unverzüglich der zuständigen Fluggesellschaft anzuzeigen. 
Es wird empfohlen, eine Reisegepäckversicherung abzuschließen. 19.3 Beförderung von Tieren: Die Beförderung 
von Tieren ist grundsätzlich nicht möglich.19.4 Alle Angaben in Prospekten und Ausschreibungen entsprechen dem 
Stand bei Drucklegung (siehe dazu jeweils Datum auf der Ausschreibung). Mit der Veröffentlichung neuer 
Ausschreibungen (Prospekte etc.) oder Preislisten verlieren alle früheren entsprechenden Veröffentlichungen über 
gleich lautende Angebote und Termine ihre Gültigkeit. 19.5 Dreibettzimmer sind in der Regel Doppelzimmer mit 
Zustellbett. 19.6 Flugdurchführung: Änderungen der Flugzeiten, des Flugweges und der Fluggesellschaft können 
jederzeit, auch kurzfristig und ohne vorherige Informationen des Fluggastes, soweit für ihn zumutbar, vorgenommen 
werden. Direkt- oder Nonstop-Flüge können jederzeit in Umsteigeverbindungen geändert werden. Aus zwingenden, 
nicht im Einflussbereich von T.J.K. liegenden Gründen können Flüge um bis zu 12 Stunden verschoben oder 
vorgezogen werden, ohne dass sich daraus Minderungs- oder Schadenersatzansprüche des Fluggastes ergeben. In 
besonderen Fällen, z.B. Wetter, technische Probleme, können Beförderungen auf Teilstrecken ersatzweise mit 
anderen Verkehrsmitteln durchgeführt werden. 
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Weltweiter Sicherheitshinweis 

Die weltweite Gefahr terroristischer Anschläge besteht fort. Vorrangige Anschlagsziele sind Orte mit 
Symbolcharakter. Dazu zählen Regierungs- und Verwaltungsgebäude, Verkehrsinfrastruktur (insb. Flugzeuge, 
Bahnen, Schiffe), Wirtschafts- und Tourismuszentren, Hotels, Märkte, religiöse Versammlungsstätten sowie 
generell größere Menschenansammlungen. Es kommt zu Sprengstoffanschlägen, Angriffen mit Schusswaffen, 
Entführungen und Geiselnahmen. 

Der Grad der terroristischen Bedrohung ist von Land zu Land unterschiedlich. Eine Anschlagsgefahr besteht 
insbesondere in Ländern und Regionen, wo bereits wiederholt Terrororganisationen aktiv waren, wo Terroristen 
über Rückhalt in der lokalen Bevölkerung verfügen oder wo Anschläge mangels effektiver 
Sicherheitsvorkehrungen vergleichsweise leicht verübt werden können. Informationen über Terrorgefahren finden 
sich in den länderspezifischen Sicherheitshinweisen. Diese werden regelmäßig überprüft und bei Bedarf 
angepasst. Die Gefahr, Opfer eines Anschlages zu werden ist im Vergleich zu anderen Risiken, die Reisen ins 
Ausland mit sich bringen, wie Unfällen, Erkrankungen oder gewöhnlicher Kriminalität, vergleichsweise gering. 

Das Auswärtige Amt empfiehlt allen Reisenden nachdrücklich ein sicherheitsbewusstes und situationsgerechtes 
Verhalten. Reisende sollten sich vor und während einer Reise sorgfältig über die Verhältnisse in Ihrem Reiseland 
informieren, sich situationsangemessen verhalten, die örtlichen Medien verfolgen und verdächtige Vorgänge 
(unbeaufsichtigte Gepäckstücke in Flughäfen oder Bahnhöfen, verdächtiges Verhalten von Personen o.ä.) den 
örtlichen Polizei- oder Sicherheitsbehörden melden. 

Allgemeine Reiseinformationen 

Die Tschechische Republik weist eine in der Hauptstadt Prag und im westböhmischen Bäderdreieck gute, in 
anderen Gebieten des Landes befriedigende touristische Infrastruktur auf. Die Promillegrenze liegt bei 0,0 
Promille. Es finden regelmäßig umfassende Verkehrskontrollen statt. Die Verkehrspolizei ist bei Verdacht auf den 
Konsum von Alkohol oder anderer Suchtstoffe außer zur Durchführung eines Alkoholtests auch zur Entnahme 
einer Speichelprobe berechtigt. Automobile müssen ganzjährig mit eingeschalteten Scheinwerfern fahren. Bei 
Nichtbeachtung droht ein Bußgeld von bis zu 2000,- Kc sowie 1 Punkt. Kraftfahrer müssen in der Tschechischen 
Republik ein Set mit Ersatz-Glühbirnen für das Kfz mitführen. Bei Nichtbeachtung droht eine gebührenpflichtige 
Verwarnung über 300 Kc. 

Benutzer von Autobahnen und vierspurigen Schnellstraßen müssen eine gültige Autobahn-Mautvignette an der 
Frontscheibe führen. Die Vignetten sind unter anderem an Grenzübergängen und zahlreichen Tankstellen 
erhältlich. Darüber hinaus können die Vignetten über den ADAC erworben werden. Das Ordnungsgeld für 
Nichtbeachtung beträgt bis zu 5.000 Kc, im Wiederholungsfalle weit höher. 

Bei Unfällen mit Personenschäden oder Sachschaden über 20.000,- Kc ist in jedem Fall die Polizei einzuschalten. 

Angesichts häufiger Autodiebstähle und -aufbrüche empfiehlt es sich, Fahrzeuge bei längerem Aufenthalt in 
verschlossenen Garagen oder auf (bewachten) Hotelparkplätzen abzustellen. Von außen deutlich sichtbare 
Wegfahrsperren (z.B. Lenkradkrallen), leere Innenräume und andere Diebstahlsicherungen sind angezeigt. 
Taschendiebstähle sind in den Urlaubsgebieten, besonders in Prag, vermehrt aufgetreten. Zu besonderer 
Aufmerksamkeit wird an Sehenswürdigkeiten, Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln geraten. Ferner 
treten zunehmend Fälle auf, in denen als Polizisten verkleidete Betrüger unter einem Vorwand (Falschgeld, 
Erwerb von Drogen) Touristen auffordern, ihr mitgeführtes Geld zwecks Kontrolle vorzulegen. Bei dieser 
angeblichen Kontrolle wird den Touristen ein Teil ihres Geldes entwendet, ohne dass ihnen das sofort bewusst 
wird. Rechtmäßige Polizisten hingegen dürfen auf der Straße nur die Identität überprüfen, für alle weitergehenden 
Eingriffe ist eine Vorführung ins Polizeipräsidium erforderlich. Bei Taxifahrten ist Vorsicht geboten; insbesondere 
gilt dies für an touristischen Brennpunkten wartende, oft nicht offiziell lizensierte Taxis. Telefonisch bestellte 
Funktaxis sind zuverlässiger. In Prag belaufen sich die Taxigebühren auf ca. 35 Kc (Grundgebühr) zuzüglich ca. 
25 Kc pro gefahrenen Kilometer. An den bedeutenderen Sehenswürdigkeiten gibt es Hinweisschilder mit 
Preisinformationen. 

Aus touristischen Gebieten ist beim Umtausch von EUR in Kc an Wechselstuben die Praxis bekannt, weithin 
sichtbar mit einem Umtauschkurs zu werben, der sich im Nachhinein als Kurs für den Ankauf von Kc herausstellt, 
während der Verkaufskurs deutlich schlechter ist. Wird der Irrtum nach Auszahlung des getauschten Betrages 
entdeckt, weigern sich die Wechselstuben, das Geschäft rückgängig zu machen und den getauschten Betrag 
wieder herauszugeben. Es wird daher dringend geraten, sich vor Abwicklung des Geschäfts genau über den 
geltenden Kurs und eventuelle Gebühren zu informieren. 



Gesetzesverstöße von Ausländern (z.B. Geschwindigkeitsüberschreitungen, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
ohne gültigen Fahrschein, etc.) werden erfahrungsgemäß streng verfolgt. Geldstrafen sind in der Regel sofort zu 
entrichten und werden ordnungsgemäß quittiert. Eine Besonderheit im tschechischen Recht stellt das sogenannte 
Blockstrafverfahren dar. Eine Zahlung der Geldstrafe im Blockverfahren bedeutet, dass der Betroffene auf weitere 
Rechtsmittel verzichtet. Es kann daher auch nur angewandt werden, wenn er mit dieser 
verfahrensbeschleunigenden Vorgehensweise einverstanden ist. Sofern er die auferlegte Strafe für unberechtigt 
hält und deshalb nicht an Ort und Stelle zahlen will, ist ein Verwaltungsverfahren bei der zuständigen 
Verwaltungsbehörde einzuleiten. Hierbei handelt es sich um ein zeitaufwendiges Verfahren, in dem die 
Niederschrift eines Protokolls unter Hinzuziehen eines Dolmetschers erforderlich ist und eine Kaution in Höhe der 
möglichen Geldstrafe erhoben werden kann. 

Für Reisen mit bestimmten Haustieren (Hunde, Katzen und Frettchen) in die Tschechische Republik ist ein EU-
Heimtierausweis mitzuführen. Weitergehende Informationen erhalten Sie im Internet 
unter:http://europa.eu.int/comm/food/animal/liveanimals/pets/index_de.htmsowie auf der Homepage des 
Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (www.bmelv.de). 

Einreisebestimmungen für deutsche Staatsangehörige 

Die Personenkontrollen an der deutsch-tschechischen Grenze bestehen auch nach dem EU-Beitritt der 
Tschechischen Republik am 1.5.2004 zunächst noch fort. Deutsche Staatsangehörige können jedoch seit dem 
EU-Beitritt der Tschechischen Republik in allen Fällen visumfrei einreisen. Hierzu ist ein gültiger Personalausweis 
oder Reisepass erforderlich. 

Nach 90 Tagen ist eine Anmeldung bei der zuständigen Stelle der Ausländerpolizei erforderlich. 
Adressenänderungen sind dieser innerhalb von 3 Tagen mitzuteilen. Bei Aufenthalten von über drei Monaten sind 
deutsche Staatsangehörige berechtigt, eine "Aufenthaltserlaubnis-EU" zu beantragen. Auskünfte darüber erteilt 
entweder die für den bisherigen Wohnort zuständige tschechische Auslandsvertretung oder die für den 
Aufenthaltsort in der Tschechischen Republik zuständige Dienststelle der Ausländerpolizei. 

Passersatzpapiere und Kinderausweise ohne Lichtbild werden von den tschechischen Grenzbehörden nicht 
anerkannt. Sind Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr im Reisepass eines begleitenden Elternteils 
eingetragen, wird kein Lichtbild benötigt. Allein reisende Minderjährige müssen über eigene reguläre 
Reisedokumente verfügen. Die Einreise mit nur einem sorgeberechtigten Elternteil ist problemlos möglich. Bei in 
Begleitung Fremder reisenden Kleinkindern ist die beglaubigte Vollmacht der Sorgeberechtigten, möglichst in 
tschechischer Sprache, zur Vermeidung von Komplikationen empfehlenswert. 

Für nichtdeutsche Staatsangehörige und Personen, die keine EU-Staatsangehörigkeit besitzen, besteht z.T. 
Pass- oder Visumpflicht. Das Visum muss bei der für den jeweiligen Wohnsitz zuständigen tschechischen 
Auslandsvertretung beantragt werden. Eine in der Bundesrepublik Deutschland oder in einem anderen EU-Staat 
ausgestellte Aufenthaltsgenehmigung oder auch ein Schengen-Visum berechtigen grundsätzlich nicht zur 
Einreise in die Tschechische Republik. Ausgenommen sind seit 1.9.2006 Transitreisen durch die Tschechische 
Republik bis zu maximal 5 Tagen innerhalb der Gültigkeit des Aufenthaltstitels. Die Einreise mit deutschem 
Reisedokument gemäß Genfer Konvention ist grundsätzlich visumfrei möglich. 

Die deutsche Liste der Reisenden für Schulfahrten ins Europäische Ausland wird in der Tschechischen Republik 
seit dem 1.1.2005 anerkannt. 

Bei der Einreise in die Tschechische Republik kann ein Nachweis ausreichender Finanzmittel für die Zeit des 
geplanten Aufenthalts und für die Rückreise gefordert werden. Als angemessen gilt derzeit ein Mindestbetrag von 
Kc1.060,- (ca. 35,- EUR) pro Person und Tag. Dieser kann außer durch Bargeld auch durch Reiseschecks, 
Kreditkarten, Hotel-Vouchers, Flug- oder Bahntickets etc. erbracht werden. 



Besondere Zollvorschriften 

Mit dem EU-Beitritt der Tschechischen Republik am 01.05.2004 gibt es außerhalb der internationalen Flughäfen 
keine Warenkontrollen im Sinne einer Zollkontrolle mehr. Dies schließt nach geltender EU-Regelung 
Stichprobenkontrollen im Rahmen der polizeilichen Überwachung der Grenzen und der polizeilichen Kontrolle des 
grenzüberschreitenden Verkehrs nicht aus. Flughäfen können Passagiere aus anderen EU-Staaten durch einen 
„Blue Channel“ ohne Zollkontrolle verlassen, sofern sie ausschließlich Ware aus EU-Staaten mit sich führen. 

In einigen Bereichen sind Übergangsfristen vorgesehen. Dazu zählen bestimmte Vorschriften des Zoll- und 
Verbrauchssteuerrechts. Nähere Informationen dazu (inklusive der Freimengen für Tabakwaren im Reiseverkehr) 
finden Sie unter: http://www.zoll.de 

Die Einfuhr von (Jagd-) Waffen ist nur mit entsprechender Genehmigung möglich. Diese ist bei der zuständigen 
tschechischen Auslandsvertretung in Deutschland zu beantragen, wobei in der Regel ein internationaler Jagd- 
sowie ein Waffenschein vorzuweisen sind. 

Besondere strafrechtliche Vorschriften 

Der Besitz von Drogen auch in kleineren Mengen ist in Tschechien strafbar. In einigen (militärischen) Sperrzonen 
sowie in der Regel in Museen und bestimmten Sehenswürdigkeiten besteht Fotografierverbot bzw. ist das 
Fotografieren nur mit besonderer Erlaubnis gestattet. 

Medizinische Hinweise 

In der Tschechischen Republik ist die KLASSISCHE GEFLÜGELPEST (hochpathogene Form der AVIÄREN 
INFLUENZA, VOGELGRIPPE) im Juni 2007 erstmalig bei Zuchtgeflügel aufgetreten. Im Jahr 2006 gab es bereits 
mehrere Ausbrüche bei Wildvögeln, bisher aber keine menschlichen Erkrankungs- oder Verdachtsfälle. 

Bitte beachten Sie auch die vom Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 
veröffentlichte Information „Hinweise an Reisende zur Vogelgrippe“ unter www.bmelv.de 

Weitere Informationen des Auswärtigen Amts zum Thema „Vogelgrippe“ finden Sie in den nebenstehenden 
Merkblättern des Gesundheitsdienstes in der rechten Randspalte. 

Weitere besondere gesundheitliche Risiken bestehen nicht. Allerdings sind vor allem in den Industriegebieten 
Nordböhmens und Nordmährens wegen hoher Luftverschmutzung Erkrankungen der Atemwege häufig. 

In Teilen des Landes (besonders in Mittel- und Südböhmen, aber auch im Prager Stadtgebiet) kommt es zu 
bestimmten Jahreszeiten zur Übertragung der Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME) durch Zeckenbisse. 
Rechtzeitig vor Einreise sollte deshalb mit einem Reise-/Tropenmediziner wegen einer möglichen Impfung 
Kontakt aufgenommen werden. 

Das Niveau der medizinischen Einrichtungen ist in der Regel befriedigend. Das zwischen Deutschland und 
Tschechien bestehende Sozialversicherungsabkommen bezieht Leistungen der Krankenversicherung bei 
vorübergehendem Aufenthalt und damit auch für Touristen ein.  

Dies heißt: Touristen können im Falle einer Erkrankung in Tschechien grundsätzlich medizinische Leistungen wie 
ärztliche Behandlung oder Krankenhausbehandlung nach tschechischem Versicherungsrecht in Anspruch 
nehmen. Die Kosten hierfür werden von der deutschen Krankenversicherung erstattet. Es wird empfohlen, sich 
vor Reiseantritt über Regelungen und Verfahren im Zusammenhang mit dem Sozialversicherungsabkommen und 
zur Ausstellung einer entsprechenden Anspruchsbescheinigung bei den jeweiligen Krankenkassen zu 
informieren. Mit dem Beitritt der Tschechischen Republik zur EU sollen die gesetzlichen Krankenkassen die 
„Europäische Krankenversicherungskarte“ ausstellen, die in allen EU-Mitgliedsstaaten obligatorisch wird. Diese  

Rahmenbedingungen gelten nur für gesetzlich Krankenversicherte und schließen keine Rückholversicherung ein. 
Für Privatversicherte hat sich das Verfahren nicht geändert: Sie bezahlen weiterhin ihre medizinische Leistung in 
Tschechien selbständig und rechnen dies hinterher mit ihrer Versicherung ab. Dabei empfiehlt es sich jedoch, wo 
immer möglich, vorher den Kostenrahmen in etwa abzuklären. 



Bitte beachten Sie neben unserem generellen Haftungsausschluss den folgenden wichtigen Hinweis: 

Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der medizinischen Informationen sowie eine Haftung für 
eventuell eintretende Schäden kann nicht übernommen werden. Für Ihre Gesundheit bleiben Sie selbst 
verantwortlich. 

Die Angaben sind 

·  zur Information medizinisch Vorgebildeter gedacht. Sie ersetzen nicht die Konsultation eines Arztes;  
·  auf die direkte Einreise aus Deutschland in ein Reiseland, insbes. bei längeren Aufenthalten vor Ort 

zugeschnitten. Für kürzere Reisen, Einreisen aus Drittländern und Reisen in andere Gebiete des Landes 
können Abweichungen gelten;  

·  immer auch abhängig von den individuellen Verhältnissen des Reisenden zu sehen. Eine vorherige 
eingehende medizinische Beratung durch einen Arzt / Tropenmediziner ist im gegebenen Fall 
regelmäßig zu empfehlen;  

·  trotz größtmöglicher Bemühungen immer nur ein Beratungsangebot. Sie können weder alle 
medizinischen Aspekte abdecken, noch alle Zweifel beseitigen oder immer völlig aktuell sein. 

Wichtige Rufnummern und Adressen 
 
Botschaft der Bundesrepublik Deutschland   
Vlašská 19, Malá Strana 
Prag 1  
Telefon (00420 2) 57 11 31 11  
Fax (00420 2) 57 53 40 56  

Auswärtiges Amt 
Bürgerservice 
Arbeitseinheit 040 
D-11013 Berlin 
Tel.: (030) 5000-2000 
Fax: (030) 5000-51000 

 


